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§ 1
Der § 1 der Arbeitsschutzanordnung 908/1 vom 29. März 

1968 — Hebezeuge — erhält folgende Fassung:
„Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für die Herstellung, die Inbe
triebnahme, das Betreiben, die Instandhaltung und die 
Überwachung von Hebezeugen.

(2) Die Bestimmungen dieser Anordnung finden keine An
wendung auf Arbeitsmittel, die dazu bestimmt sind, stän
dig mit den Tragmitteln verbundene Lasten zu bewegen 
oder für die besondere Rechtsvorschriften erlassen sind.
Hierzu gehören z. B.:
a) Arbeitsmittel zum Heben von Massen, Maschinen oder 

Konstruktionsteilen, sofern sie ständig mit diesen fest 
verbunden sind und ausschließlich zu deren Bewegung 
dienen;

b) Bohrgeräte, -einrichtungen und -anlagen, Rammen;
c) Schachtförderanlagen in Bergbaubetrieben;
d) mobile Rohrverlegegeräte;
e) Bagger;
f) Schaufellader sowie ähnliche Arbeitsmaschinen, die aus

schließlich oder vorwiegend zum Lösen, Bewegen, Um
setzen oder Laden von Erdmassen und anderen Schütt
gütern bestimmt sind;

g) Anlagen zum Transport von Lasten auf schiefen Ebe
nen oder zwischen geneigten Führungen;

h) Stetigförderer;
i) Waggon- und Fahrzeugkipper;

k) Ladeausrüstungen auf Schwimmkörpern;
l) Hebezeuge auf Schiffen;

m) bewegliche Arbeitsbühnen und fahrbare Hängegerüste;
n) Aufzüge aller Art;
o) fördertechnische Bühneneinrichtungen;
p) Luftfahrzeuge zum Außenlasttransport.“

§ 2

Die §§ 2 und 3 Abs. 2 der Arbeitsschutzanordnung 908/1 vom 
29. März 1968 — Hebezeuge — werden aufgehoben.

§3
Diese Anordnung tritt am 1. August 1975 in Kraft.

Berlin, den 20. Mai 1975
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